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Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht 

 

An die Gesellschaft zur Wahrnehmung von Veranstalterrechten mbH, Hamburg: 

 

Gemäß § 58 Abs. 3 VGG haben wir die in dem jährlichen Transparenzbericht der Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von Veranstalterrechten mbH, Hamburg enthaltenen Finanzinformationen nach 

Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie den gesonderten Bericht nach Nummer 

1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 

31. Dezember 2021 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des jährlichen 

Transparenzberichts nach § 58 VGG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 

Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu den in dem jährlichen Transparenzbericht 

enthaltenen Finanzinformationen nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie 

die Informationen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG abzugeben.  

 

Wir haben die prüferische Durchsicht der in dem jährlichen Transparenzbericht enthaltenen 

Finanzinformationen nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie die 

Informationen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG unter entsprechender 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die 

prüferische Durchsicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu 

planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit 

ausschließen können, dass in dem jährlichen Transparenzbericht enthaltenen Finanzinformationen 

nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie die Informationen nach Nummer 1 

Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit 

den in der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG enthaltenen Vorgaben stehen. Eine prüferische Durchsicht 

beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analytische 

Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine Prüfung erreichbare Sicherheit. 

 

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die 

uns zu der Annahme veranlassen, dass die in dem jährlichen Transparenzbericht enthaltenen 

Finanzinformationen nach Nummer 1 Buchstabe g der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG sowie die 

Informationen nach Nummer 1 Buchstabe h der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG nicht in Übereinstimmung 

mit den Vorschriften der Anlage zu § 58 Abs. 2 VGG stehen. 

 

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von Veranstalterrechten mbH erbracht haben, lagen die Allgemeinen 

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer e.V. herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 (Anlage) zugrunde. Durch 
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Kenntnisnahme und Nutzung der in dieser Bescheinigung enthaltenen Informationen bestätigt der 

jeweilige Empfänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsregelung unter Nr. 9 

dieser Allgemeinen Auftragsbedingungen) zur Kenntnis genommen zu haben und erkennt deren 

Geltung im Verhältnis zu uns an. 

 

Diese Bescheinigung ist nur für Zwecke der Information der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von Veranstalterrechten mbH gedacht und darf nicht für andere Zwecke verwendet oder 

an Dritte weitergegeben werden. Eine Weitergabe des Berichts an einen Dritten ist ausschließlich durch 

uns und nur im Einzelfall möglich, sofern wir mit dem Dritten diesbezüglich eine gesonderte schriftliche 

Vereinbarung treffen. 

 

Hamburg, den 4. Juli 2022 

 

Dürkop Möller und Partner mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft  

 

 

 

Stephan Harzer 

Wirtschaftsprüfer 

 

 


